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Vorwort der Herausgeber 

Liebe Leserinnen und Leser, 

zwischen den Veröffentlichungen der fünften und der nun vorliegenden, in die-
sem Leitfaden behandelten sechsten Novelle der Mindestanforderungen an das 
Risikomanagement (MaRisk) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) liegen fast vier Jahre. In der schnelllebigen Welt der Regulatorik 
erscheint uns dieser Zeitraum zurückblickend fast wie eine Ewigkeit. Die be-
aufsichtigten Institute hatten demnach vergleichsweise viel Zeit, sich mit den 
Regelungen der fünften MaRisk-Novelle vertraut zu machen und sie in ihrer 
Praxis umzusetzen. 

Sofern die Ankündigungen der Aufsicht eintreten, wird dies beim Übergang 
von der aktuellen sechsten zur künftigen siebten Novelle der MaRisk nicht der 
Fall sein. Denn die BaFin hat im Fachgremium MaRisk ihre Absicht bekundet, 
die siebte MaRisk-Novelle noch im Laufe des Jahres 2022 zu veröffentlichen. 
Diese nächste Novelle soll insbesondere wesentliche aufsichtsrechtliche Neue-
rungen und Änderungen in den MaRisk umsetzen, die sich aus den EBA-
Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung (EBA/GL/2020/06) sowie aus 
den neuen Nachhaltigkeitsanforderungen (ESG-Regulierung) ergeben. Da da-
bei verstärkt auf die komplexe Verweistechnik zurückgegriffen werden soll, 
dürfte die avisierte siebte MaRisk-Novelle eine besondere Herausforderung für 
die Institute darstellen. Es verbleibt den Instituten somit diesmal voraussicht-
lich nur eine vergleichsweise kurze Zeitspanne, um die sechste MaRisk-Novelle 
ordnungsgemäß in ihren Prozessen umzusetzen und Prüfungsroutinen zu ent-
wickeln. Dabei soll der vorliegende Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden, der 
von Praktikern für Praktiker geschrieben worden ist, die Institute in der ge-
wohnten Art und Weise unterstützen. 

Haupttreiber der sechsten MaRisk-Novelle waren erneut Änderungen der in-
ternationalen Regelsetzung. So setzt die aktuelle Fassung der MaRisk die Leitli-
nien der EBA zu notleidenden und gestundeten Risikopositionen (Guidelines on 
management of non-performing and forborne exposures – NPE Guidelines) sowie zu Aus-
lagerungen (Guidelines on outsourcing arrangements – Outsourcing Guidelines) und zum 
IKT-Risiko (Guidelines on ICT and Security Risk Management – ICT Guidelines) um. 
Insbesondere den neuen regulatorischen Vorgaben zum Umgang mit notlei-
denden und gestundeten Risikopositionen dürfte angesichts der wirtschaftli-
chen Auswirkungen der fortbestehenden Covid-19-Pandemie und des Russ-
land-Ukraine-Krieges eine besondere praktische Bedeutung zukommen. Dies 
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gilt auch für die Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnik 
(IKT) in Zeiten einer massiv fortschreitenden Digitalisierung der Wirtschaft, 
die Anpassungen des Notfallmanagements der Institute erfordert. Auch die 
Weiterentwicklungen der Regulatorik im Bereich der Auslagerungen haben auf-
grund der unverändert fortschreitenden Arbeitsteiligkeit im Geschäftsbetrieb 
eine hohe Relevanz für die beaufsichtigten Institute. 

Die sechste MaRisk-Novelle ist mit ihrer Veröffentlichung (Rundschreiben 
10/2021) am 16. August 2021 in Kraft getreten. Für die Implementierung von 
Änderungen hat die BaFin den Instituten grundsätzlich eine Umsetzungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2021 eingeräumt. Für die Anpassung von bereits beste-
henden oder in Verhandlung befindlichen Auslagerungsverträgen gilt in der Re-
gel eine gesonderte Umsetzungsfrist bis zum 31. Dezember 2022. Darüber hin-
aus hat die BaFin für Ausnahmefälle auch ihre Bereitschaft signalisiert, mit  
Instituten individuelle Umsetzungsfahrpläne zu vereinbaren. 

Der vorliegende Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden soll – nun bereits in fünf-
ter Auflage – Bankpraktiker und Prüfer im Umgang mit den neuen MaRisk un-
terstützen. Dazu gehen die Autoren vertiefend auf die neuen Regelungen ein 
und ordnen sie in den Kontext der bereits bekannten, fortbestehenden MaRisk-
Vorschriften ein. Zudem geben die Autoren konkrete Handlungsempfehlungen 
zur Weiterentwicklung des Risikomanagements und zu den Prozessabläufen. 
Zahlreiche, für die Schriftenreihe der Bearbeitungs- und Prüfungsleitfäden cha-
rakteristische Checklisten ermöglichen eine schnelle, strukturierte Orientierung. 
Zudem können die Checklisten internen und externen Prüfern, aber auch den 
ein Self-Assessment durchführenden Fachbereichen, Anregungen für ein mögli-
ches Prüfungsraster geben. 

In der Vorauflage des Bearbeitungs- und Prüfungsleitfadens haben wir erstmals 
den Text der MaRisk als Anlage beigefügt, um ein schnelles Nachschlagen zu 
ermöglichen. Dies haben wir aufgrund von positiven Rückmeldungen von 
Ihnen gerne beibehalten. 

Wir sind stolz, dass es uns mit dieser Neuauflage erneut gelungen ist, ein Buch 
vorzulegen, dass die aktuellen MaRisk vollständig behandelt und dabei nicht 
nur inhaltlich, sondern auch von seinen Dimensionen her praxistauglich ist. 
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Abschließend gilt unser besonderer Dank den Autoren dieses Leitfadens für ihr 
Engagement und die (erneut) sehr konstruktive Zusammenarbeit bei der Er-
stellung dieser Neuauflage. Mit ihrer langjährigen Bankexpertise ist es den Au-
toren gelungen, einen fundierten, praxisorientierten Bearbeitungs- und Prü-
fungsleitfaden über die MaRisk 2021 zu erstellen. Die vergleichsweise hohe An-
zahl von Autoren hatte dabei wieder den Vorteil, die Bearbeitung jedes MaRisk-
Moduls einem diesbezüglichen Spezialisten zuweisen zu können. 

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine erkenntnisreiche und in 
Ihrer Praxis verwertbare Lektüre. Über Anregungen und sonstige Kommentie-
rungen dieses Leitfadens würden wir uns freuen. 

Michael Berndt Dr. Jochen Klein 

Frankfurt/M. und Saarbrücken, im Mai 2022 
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I.  Allgemeiner Teil  

1.  AT 1 Vorbemerkung 

1.1.  Internationale Ebene 

Als Reaktion auf die seit 2007 tief greifende Finanzmarktkrise wurden eine 
ganze Reihe international abgestimmter Regulierungsinitiativen in die Wege ge-
leitet, die die Stabilität der Finanzmärkte maßgeblich erhöht haben. Den ent-
scheidenden Anstoß gab dabei das Financial Stability Forum (FSF) im  
April 2008, mit dem nach seinem Vorsitzenden benannten Draghi-Report1. In 
seinem Report richtet das FSF insgesamt 67 Empfehlungen zur Stabilisierung 
der Finanzmärkte an die G20-Staaten, zu deren Umsetzung sich unter anderem 
auch Deutschland freiwillig verpflichtet hat. Dabei empfiehlt das FSF eine 
grundsätzlich stärkere Beaufsichtigung des Kapital-, Liquiditäts- und Risikoma-
nagements sowie eine deutliche Verbesserung hinsichtlich der Transparenz und 
der verwendeten Bewertungsstandards.  

Die umfangreichen Empfehlungen des FSF führten in der Folge zu diversen 
Anschlussarbeiten auf internationaler Ebene. Vom Basel Committee on Ban-
king Supervision (BCBS) wurden im September 2008 mit den »Principles for 
Sound Liquidity Risk Management and Supervision« speziell für die Liquiditäts-
risikosteuerung dezidierte Vorgaben und Empfehlungen ausgesprochen. In die-
sen Prinzipien werden sowohl die Verantwortung und die Grundzüge eines Li-
quiditätsrisikomanagements verdeutlicht als auch konkrete Anforderungen an 
die Messung bzw. Steuerung der Liquiditätsrisiken sowie die damit verbundene 
Offenlegung und die Rolle der Aufsicht beschrieben. In den ebenfalls vom 
BCBS veröffentlichten »Principles for Sound Stress Testing Practices and Su-
pervision« nahm sich der Baseler Ausschuss im Januar 2009 den während der 
Finanzkrise zu Tage getretenen Schwachstellen bei den bestehenden Stresstes-
ting-Modellen an. Die überraschende Stärke und Dauer der aktuellen Krise hat 
es erforderlich gemacht, dass sowohl die Institute selbst als auch die Aufsichts-
behörden den Aufbau und Einsatz der Modelle einer kritischen Überprüfung 
unterziehen. Die ersten sechs Empfehlungen des BCBS erfassen daher die In-
tegration und Anwendung von Stresstests in die Risk Governance eines Insti-
tuts. Die folgenden neun Empfehlungen beschreiben detaillierter die Methodik 

 
1  Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience,  

July 2008. 

1   

2   
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der Stresstests und die entsprechende Szenarioauswahl. Die letzten sechs Emp-
fehlungen zur Verbesserung der Kontrolle von Stresstests sind wiederum direkt 
an die Aufsichtsbehörden adressiert. 

Die Empfehlungen des Draghi-Reports sind auch in die Beschlüsse der beiden 
Gipfeltreffen der G20, dem internationalen Forum für Wirtschaftsfragen in 
London und Pittsburgh im Jahr 2009, eingeflossen. Zur Operationalisierung der 
Beschlüsse wurde auf dem Gipfel in London beschlossen, das Financial Stabi-
lity Forum als Financial Stability Board (FSB) weiterzuführen. Ziel des FSB ist 
es, die internationale Zusammenarbeit der nationalen Aufsichtsbehörden zu 
stärken sowie eine effiziente Regulierung und Überwachung im Interesse der 
Finanzstabilität zu erzielen. Im April und September 2009 veröffentlichte das 
FSB beispielsweise mit den »Principles for Sound Compensation Practices« 
bzw. den »Implementation Standards« weitere Empfehlungen hinsichtlich der 
künftigen Ausgestaltung von Vergütungs- und Anreizsystemen, die in Deutsch-
land Eingang in die 2. MaRisk Novelle vom 14. August 2009 fanden. Die Emp-
fehlungen zielen darauf ab, die Anreize für exzessive Risikoübernahmen einzu-
schränken, indem der Verbindung zwischen Vergütung und Risiko ein höherer 
Stellenwert eingeräumt wird. Davor wurden in den meisten Instituten die Ver-
gütungssysteme völlig losgelöst von den Risikomanagementsystemen betrach-
tet. Diese fehlende Verbindung hat unter anderem den Anreiz verstärkt, zu 
Gunsten kurzfristiger Erfolge äußerst riskante Geschäfte einzugehen. Ein Ein-
fluss der hiermit verbundenen langfristigen Risiken auf die Vergütung der Mit-
arbeiter war dabei in Vergangenheit weitestgehend nicht vorgesehen. Die vom 
FSB zur regelmäßigen Überwachung des Umsetzungsfortschritts gegründete 
Compensation Monitoring Contact Group (CMRC) kam im Rahmen des Fort-
schrittsberichts vom Juni 20122 zum Ergebnis, dass die meisten Mitgliedsländer 
die Principles und Standards in die jeweiligen nationalen aufsichtsrechtlichen 
Regularien bereits integriert haben. Im jüngsten Fortschrittsbericht aus 2021 
zeigt der FSB die aktuellen Trends auf, wie z. B. eine Verankerung von Nach-
haltigkeitskriterien in den Vergütungsregelwerken und die verstärkte Nutzung 
von Balanced Scorecards. Der Report beschäftigt sich auch mit den Auswir-
kungen der Covid 19 Pandamie auf die Vergütung3. 

Im Rahmen einer Untersuchung in Hinblick auf die Implementierung von Maß-
nahmen zur Behebung der in der Finanzmarktkrise identifizierten Schwächen 

 
2  FSB, Implementing the FSB Principles for Sound Compensation Practices and their Imple-

mentation Standards, June 2012. 
3  FSB, Effective Implementation of FSB Principles for Sound Compensation Practices and Im-

plementation Standards, November 2021. 

3   

4   
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in der Risk Governance der Institute, hat das FSB im Februar 2013 notwendige 
Anschlussarbeiten vorgeschlagen und verschiedene Vorgaben und Empfehlun-
gen zur Verbesserung der Risk Governance veröffentlicht4. Diese zielen insbe-
sondere auf die Erhöhung der Wirksamkeit der Risikoüberwachung durch die 
Leitungsgremien, der Verbesserung des Status der Risikomanagement-Funk-
tion und der Gewährleistung einer wirksamen Überwachung der Risikobeherr-
schung durch die Aufsichtsbehörden. 

Im November 2013 publizierte das FSB Mindestanforderungen an ein effekti-
ves »Risk Appetite Framework5«. Das Framework zielt darauf ab, ein allgemei-
nes Verständnis für den Begriff des Risikoappetits zu etablieren und beinhaltet 
Begriffsdefinitionen und Richtlinien (z. B. quantitative Risikolimite, klar defi-
nierte Aufgaben und Rollen der Geschäftsführung und des Managements oder 
klare Aussagen zum Risikoappetit des Instituts)6.  

Eine weitere Schärfung der Risk Governance von Instituten erfolgte im  
April 2014 mit der Veröffentlichung eines Leitfadens zur Risikokultur7. Der 
Leitfaden nennt vier Indikatoren für eine angemessene Risikokultur von Insti-
tuten, die im Rahmen der Aufsicht berücksichtigt werden sollten, die jedoch 
nicht als abschließende Aufzählung zu verstehen sind und gesamtheitlich und 
in gegenseitiger Abhängigkeit zu sehen sind: Die Leitungskultur (Tone from the 
top), die Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter (Accountability), die offene 
Kommunikation einschließlich eines kritischen Dialogs (Effective Communi-
cation and Challenge) sowie angemessene Anreizstrukturen (Incentives). 

Im Vorfeld des G-20 Gipfels in Hamburg am 7./8. Juli 2016 hat das FSB ver-
schiedene weitere Dokumente und Berichte veröffentlicht, die darauf hinwir-
ken sollen, neu entstehende Risiken für die Finanzstabilität frühzeitig zu erken-
nen, zu bewerten und zu adressieren (u. a. Empfehlungen zur Reduzierung der 
verbliebenen Risiken im Schattenbankensektor, ergänzende Leitlinien zum Ein-
satz von Vergütungsinstrumenten für die Verhinderung von Fehlverhalten).  

In den letzten Jahren hat sich das FSB u. a. mit den Auswirkungen der zuneh-
menden Digitalisierung und der Entwicklung und der zunehmenden Verbrei-
tung von Crypto-Assets8 auf sowie den Folgen des Klimawandels9 für die Fi-
nanzmarktstabilität beschäftigt. 

 
4  Thematic Review on Risk Governance, February 2013. 
5  Thematic Review on Risk Governance, February 2013. 
6  Principles for an effective risk appetite framework, November 2013. 
7  FSB »Guidance on Supervisory Interaction with Financial Institution on Risk Culture« April 2014. 
8  Vgl. z. B. Assessment of Risks to Financial Stability from Crypto-assets (FSB, Februar 2022. 
9  Vgl. FSB Roadmap for adressing climate-related Financial Risk, FSB, Juni 2021. 
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Neben dem FSB hat auch der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht die auf den 
G20 Gipfeln gefassten Beschlüsse aufgegriffen, konkretisiert und internationale 
Richtlinien wie auch Empfehlungen ausgearbeitet. Seit dem G20 Gipfel im  
April 2009 in London wurden alleine im dritten und vierten Quartal 2009 min-
destens zweimonatlich neue Regulierungsanforderungen veröffentlicht. Die 
Prinzipien und Empfehlungen sind in die Überarbeitung des Basel-II-
Rahmenwerks eingeflossen, dessen finale Fassung der Basler Ausschuss im Juli 
2009 veröffentlicht hat10. Die Änderungen im Rahmen der Säule II umfassen 
vor allem das institutsweite Risikomanagement und die Risikoüberwachung so-
wie im Besonderen das Management von Liquiditäts- und Konzentrationsrisi-
ken. Im Dezember 2009 wurden zwei Konsultationspapiere zur Umsetzung der 
G20 Beschlüsse und damit zur Stärkung der globalen Kapital- und Liquiditäts-
vorschriften und Erhöhung der Widerstandskraft des Bankensektors veröffent-
licht11. In der ersten Jahreshälfte 2010 wurde dann auf Basis dieser Konsultati-
onspapiere eine weitere quantitative Auswirkungsstudie (Quantitative Impact 
Study, QIS), an der 263 Banken aus 23 Mitgliedsländern teilnahmen, durchge-
führt. Die Ergebnisse, welche die Grundlagen für die anschließende finale 
Überarbeitung der bestehenden Basel II Regelwerke und eine Kalibrierung der 
Konsultationspapiere bilden, wurden am 16. Dezember 2010 veröffentlicht.  

Mitte September 2010 hat der Basler Ausschuss in seiner Sitzung über die künf-
tigen internationalen regulatorischen Eigenkapital- und Liquiditätsstandards 
(Basel III) beraten und sich auf eine Kompromisslinie hinsichtlich der Ausge-
staltung einzelner Parameter und der zeitlichen Übergangsfristen auf die neuen 
Regelungen geeinigt. Die hierbei vom Basler Ausschuss festgelegten Regelun-
gen wurden auf dem G20 Gipfel am 11. November 2010 in Seoul verabschie-
det, am 16. Dezember 2010 veröffentlicht und dann stufenweise in den Folge-
jahren von den nationalen Aufsehern umgesetzt. 

Das Thema Internal Governance wurde vom BCBS erstmals im Oktober 2010 
mit der Veröffentlichung der »Principles for enhancing corporate governance«12 
thematisiert. Aufbauend auf dem FSB Dokument »Guidance on Supervisory 
Interaction with Financial Institution on Risk Culture« fordert der Basler Aus-
schuss in seiner im Juli 2015 überarbeiteten Fassung der »Corporate governance 
principles for banks« für jedes Institut ein Risk Governance Framework, das 

 
10  Enhancements to the Basel II framework, July 2009. 
11  Strengthening the resilience of the banking sector, December 2009; International framework 

for liquidity risk measurement, standards and monitoring, December 2009. 
12  Basel Committee on Banking Supervision: »Principles for enhancing corporate governance«,  

October 2010. 
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insbesondere eine methodische Ableitung des Risikoappetits und eine Defini-
tion der Risikokultur beinhaltet. 

Im Januar 2013 hat der Basler Ausschuss die »Grundsätze für die effektive Ag-
gregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung« veröffentlicht 
(BCBS 239). Das Dokument besteht aus elf Grundsätzen, die sich auf die Ge-
samtunternehmensführung und Infrastruktur, die Risikodatenaggregationska-
pazitäten und die Risikoberichterstattung beziehen. Das Papier richtet sich an 
global und national systemrelevante Banken und fordert neben der Genauigkeit 
und Integrität der Daten, eine schnellere Erstellung der Risikoberichte, Trans-
parenz über Daten, Prozesse und Gesamtrisikoberichterstellung sowie einen 
einheitlichen Datenhaushalt.  

Nach mehreren Jahren der Konsultation und intensiven Verhandlungen hat der 
Baseler Ausschuss am 7. Dezember 2017 das überarbeitete und endgültige Re-
formpaket13 zu Basel III veröffentlicht. Mit den neuen, in der Branche oft auch 
als Basel IV bezeichneten Baseler Regelungen, ist die übergreifende Reform der 
globalen Bankenregulierung nach der Finanzkrise abgeschlossen. Die Regelun-
gen sollten ursprünglich im Januar 2022 in Kraft treten, wurden aber wegen 
der COVID-19-Pandemie auf den 1. Januar 2023 verschoben14. 

Ein Kernziel des finalen Regelwerkes ist die Erzielung von transparenten und 
vergleichbaren Berechnungen der risikogewichteten Aktiva bzw. die Vermei-
dung unangemessener Abweichungen in den Berechnungsergebnissen der Ban-
ken. Das während der Finanzkrise geschwundene Vertrauen in die Berechnung 
der risikogewichteten Aktiva soll durch einen robusteren und risikosensitiveren 
Standardansatz für das Kredit- und operationelle Risiko, die Beschränkung der 
Verwendung interner Modelle und die Komplementierung der risikogewichte-
ten Eigenkapitalquote durch eine finalisierte Verschuldungsquote und einen 
überarbeiteten und robusteren Output-Floor wiederhergestellt werden. 

Am 11. Dezember 2018 hat das BCBS die Offenlegungsanforderungen der 
Säule 3 überarbeitet. Neben den Ergänzungen bereits bestehender Offenle-
gungsanforderungen (u. a. Tabellen zu Kreditrisiken und operationellen Risi-
ken) wurden neue Offenlegungspflichten zu den Themen Asset Encumbrance 
und Einschränkungen bei der Kapitalausschüttung aufgenommen. Im Juni 2019 
wurden zudem die Offenlegungspflichten zur Leverage Ratio überarbeitet. Die 
ergänzten bzw. neuen Offenlegungspflichten sind größtenteils erstmalig für das 
Jahr 2023 anzuwenden.  

 
13  Basel Committee on Banking Supervision: Basel III: »Finalising post-crisis reforms«, December 2017. 
14  Basel Committee on Banking Supervision: »Implementation of Basel standards«, November 2020. 
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Im Januar 2019 hat das BCBS eine überarbeitete Fassung der Mindestkapital-
anforderungen zu den Marktpreisrisiken veröffentlicht, mit der die Schwach-
stellen bei der aufsichtlichen Behandlung der Handelsbuchtätigkeiten der Ban-
ken beseitigt werden sollten15. Die Änderungen betreffen alle relevanten The-
menbereiche, wie Handelsbuchabgrenzungen, Standard- und Interne Modelle 
sowie den vereinfachten Standardansatz. 

Das BCBS hat im August 2020 Konsultationspapiere zur Überarbeitung der 
Grundsätze für das Management operationeller Risiken (»Principles for the 
sound management of operational risk« (PSMOR)) und operationelle Resilienz 
(»Principles for operational resilience« (POR)) veröffentlicht.  

Die PSMOR zielen darauf ab, diese an den neuen Standardised Measurement 
Approach (SMA) nach Basel III anzupassen und die Leitlinien zu den Themen 
Change Management und Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) zu aktualisieren. 

Die POR fokussieren sich auf die Bereiche Governance, Operational Risk  
Management und Business Continuity Management und sollen die Wider-
standsfähigkeit der Banken stärken, um Schocks durch operationelle Risiken, 
wie z. B. durch Pandemien, Cybervorfälle, Technologieversagen oder Naturka-
tastrophen abzumildern.  

 

 
 

Abbildung 1: Institutionen der internationalen Finanzaufsicht 
 

 
15  Basel Committee on Banking Supervision: »Minimum capital requirements for market risk.«,  

13 January 2019. 
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1.2.  EU-Ebene 

Neben den Arbeiten auf internationaler Ebene des FSB und des Basler Aus-
schusses liegen die Gründe für die erneute Überarbeitung der MaRisk insbe-
sondere in umfangreichen europäischen Regulierungsvorhaben, die im Rahmen 
der letztmaligen MaRisk-Anpassung vom 27. Oktober 2017 keine Berücksich-
tigung mehr fanden. Hierbei stehen vor allem die EBA Guidelines zu notlei-
denden und gestundeten Risikopositionen (Guidelines on management of non-
performing and forborne exposures – NPE Guidelines), zu Auslagerungen 
(Guidelines on outsourcing arrangements – Outsourcing Guidelines) sowie zu 
den Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)-Risiken (Guide-
lines on ICT and Security Risk Management – ICT Guidelines) im Fokus der 
europäischen Bankenaufsicht. Außerdem wurde die Gesetzgebung im Rahmen 
der Capital Requirements Regulation (CRR II/CRR III) weitestgehend neu ge-
fasst.  

Die am 25. Februar 2019 veröffentlichten und am 30. September 2019 in Kraft 
getretenen Outsourcing Guidelines aktualisieren die aus dem Jahr 2006 stam-
menden CEBS-Leitlinien. Sie enthalten eine eindeutige Definition des Begriffs 
»Outsourcing« und eine Definition der als kritisch geltenden Funktionen. Be-
rücksichtigt wurden u. a. auch die Entwicklungen und die zunehmende Bedeu-
tung der Digitalisierung und deren Auswirkungen auf Geschäftsmodelle, Pro-
zesse und Systeme. Klargestellt wird auch, dass das Leitungsorgan zu jedem 
Zeitpunkt für das Institut und seine Tätigkeiten verantwortlich bleibt. Zu die-
sem Zweck sollte das Leitungsorgan sicherstellen, dass ausreichende Ressour-
cen zur angemessenen Unterstützung und Sicherstellung der Erfüllung dieser 
Verantwortlichkeiten zur Verfügung stehen, einschließlich der Überwachung 
aller Risiken und der Verwaltung der Auslagerungsvereinbarungen. Besondere 
Herausforderungen im Hinblick auf die Beaufsichtigung der betroffenen Insti-
tute ergeben sich im Zusammenhang mit der Auslagerung von Funktionen auf 
in Drittstaaten ansässige Dienstleister. In diesem Kontext präzisieren die Leit-
linien, welche Auslagerungsvereinbarungen unter »Outsourcingaktivitäten« zu 
subsumieren sind. Hierbei differenzieren die Leitlinien zwischen der Auslage-
rung von kritischen und wichtigen Funktionen und der Auslagerung sonstiger 
Funktionen.  

Die EBA hat am 28. Dezember 2019 die finalen Leitlinien zum IKT- und Si-
cherheitsrisikomanagement veröffentlicht. Die Leitlinien legen Anforderungen 
fest, die Institute zur Steuerung der Risiken durch IKT, zur Absicherung der 
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Sicherheitsrisiken sowie zur Sicherstellung der Informationssicherheit (inkl. Cy-
bersicherheit) zu erfüllen haben.  

Die am 31. Oktober 2018 veröffentlichten Leitlinien zum Umgang mit notlei-
denden Krediten und gestundeten Risikopositionen sind wesentliches Element 
eines Maßnahmenplans der EU zur Unterstützung der Kreditinstitute beim Ab-
bau ihrer hohen Bestände an notleidenden Krediten. Die Leitlinien sind ab  
30. Juni 2019 anzuwenden und enthalten Anforderungen an Prozesse zur An-
erkennung von NPEs und FBEs sowie einen Prozess zur Gewährung von »for-
bearance« (Stundung), der sich auf die Durchführbarkeit von Stundungsmaß-
nahmen konzentriert. In den Leitlinien wird insbesondere festgelegt, dass Insti-
tute Stundungsmaßnahmen nur gewähren sollten, um den Darlehensnehmer in 
einen nachhaltigen Rückführungsstatus zu versetzen. 

Die Leitlinien sehen als Schwellenwert eine NPL-Quote von 5 % vor, die nicht 
als Zielwert verstanden werden soll, sondern die aufsichtlichen Rahmenbedin-
gungen für eine strengere aufsichtliche Überwachung festlegt. Institute, die den 
Schwellenwert überschreiten, müssen weiter gehende Anforderungen beispiels-
weise an die Entwicklung von Strategien erfüllen, um eine Verminderung der 
NPL-Quoten zu erreichen. Zudem sind bestimmte Anforderungen an das Ri-
sikomanagement, an die Überwachung und die Kontrolle einzuhalten. 

 

 
 

Abbildung 2: Publikationen der EBA 
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Zum 1. Januar 2014 ist das CRD IV Reformpaket zur Umsetzung der bis dahin 
finalisierten Basel III-Vorschriften innerhalb Europas in Kraft getreten. Das 
Reformpaket besteht aus der Richtlinie Capital Requirements Directive IV16 so-
wie der (unmittelbar anwendbaren) Verordnung Capital Requirements Regula-
tion (CRR)17. Die Richtlinie beinhaltet unter anderem auch die Regelungen zum 
Internal-Capital-Adequacy-Assessment-Process (ICAAP) und zum Supervi-
sory-Review-and-Evaluation-Process (SREP) aus der Säule 2 des Basler Pa-
piers. 

In der CRD IV wurden eine Reihe von Vorschriften zur Verbesserung der Cor-
porate Governance, die u. a. auf das »Grünbuch Europäischer Corporate 
Governance-Rahmen« der Europäischen Kommission aus dem Frühjahr 2011 
zurückgehen, festgelegt. Durch die Finanzkrise ist deutlich geworden, dass bei 
der internen Risikosteuerung der Institute, durch die Geschäftsleiter und Auf-
sichtsorgane erhebliche Defizite vorlagen. 

Ein wesentliches Ziel der Corporate Governance Anforderungen der CRD IV 
ist es, die Wirksamkeit der Überwachung der institutsinternen Kontrollen und 
Entscheidungsprozesse durch die Leitungsgremien zu stärken. Umsetzung soll 
dies in der Einrichtung einer separaten Compliance Funktion bis hin zum Ein-
satz von Risikoausschüssen finden. Zudem wurden Anforderungen an die Zu-
sammensetzung und Qualifikation der Geschäftsleitung und der Aufsichtsräte 
erweitert. 

Ferner wurde die Einrichtung einer vom operativen Geschäft unabhängigen 
Risikomanagement-Funktion gefordert, an deren Spitze eine unabhängige Füh-
rungskraft steht, die eigens für diese Funktion zuständig ist und nur mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats abbestellt werden kann.  

Eine Folge der CRD IV ist, dass die Entwicklung und Förderung einer ange-
messenen Risikokultur durch die Geschäftsführung eines Unternehmens fest-
gelegt und gesteuert wird. Da Defizite in der Unternehmensführung das Einge-
hen unverhältnismäßig hoher Risiken gefördert haben, ist der Erwägungsgrund 
54 der CRD IV ein wichtiges Instrument zur Steuerung der Risikokultur. Mit 
dem Erwägungsgrund werden diverse Grundsätze und Standards festgelegt, um 
eine wirksame Kontrolle von Risiken durch die Leistungsorgane zu gewährleis-
ten. Der europäische Gesetzgeber fordert im Rahmen des Erwägungsgrunds 
die Einführung und Umsetzung einer soliden Risikokultur innerhalb der EU-

 
16  »DIRECTIVE 2013/36/EU on access to the activity of credit institutions and the prudential 

supervision of credit institutions and investment firms«, 26. Juni 2013. 
17  »REGULATION (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and 

investment firms«, 26. Juni 2013. 
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Mitgliedstaaten, welche als Teil des Risikomanagements alle Unternehmensebe-
nen fördert.  

Auch die europäische Bankenaufsicht EBA hat im September 2011 mit den 
»EBA Guidelines on Internal Governance«18 ein Regelwerk vorgelegt, demzu-
folge eine Compliance-Funktion einzurichten ist. Diese soll auf die Einhaltung 
von gesetzlichen Bestimmungen und sonstigen Vorgaben ausgerichtet werden 
und sich mit den Risikomanagement-Bestimmungen auseinandersetzen. Außer-
dem soll sie die Vorgaben für die Compliance-Funktion und das Risikocontrol-
ling präzisieren. Die Guidelines beinhalten zudem Anforderungen an die Aus-
gestaltung der Risikokultur, deren Bedeutung für die Institute im Rahmen der 
2014 veröffentlichten Leitlinien zu gemeinsamen Verfahren und Methoden für 
den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess nochmals hervorge-
hoben wird.  

Im September 2017 wurden die Leitlinien vor dem Hintergrund der umfangrei-
chen Governance-Anforderungen an eine effiziente und effektive Unterneh-
mensführung, die aus der CRD IV resultieren angepasst19. Die Leitlinien beto-
nen die Eindeutigkeit und Transparenz in den Aufgabenverteilungen und den 
Verantwortlichkeitsstrukturen der Geschäftsleitung und der Überwachungsor-
gane (Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat) aber auch dem Risikomanagement, 
Compliance und der Internen Revision als Grundvoraussetzung für eine ange-
messene Risikokultur. Ferner sollen die Institute sogenannte Corporate Values 
und Code of Conducts festlegen, die dazu beitragen sollen, dass die Durchfüh-
rung aller Aktivitäten mit deren Vorgaben in Übereinstimmung stehen und ins-
besondere die Schwellen der festgelegten Risikobereitschaft beachtet werden. 
Gesondert betont wird, dass intransparente Gruppenstrukturen und Transakti-
onen nach Möglichkeit vermieden, zumindest aber transparent dargestellt wer-
den sollen und begründet werden müssen. Daraus abgeleitet wird das Know 
Your Structure Prinzip für das Leistungsorgan unterstrichen. Mittlerweile hat 
die EBA die Leitlinien erneut überarbeitet. Die Aktualisierungen vom Juli 2021 
setzen die Änderungen der CRD V und der Richtlinie zur Beaufsichtigung von 
Wertpapierfirmen (Investment Firm Directive (IFD)) im Hinblick auf die Ge-
staltung der Governance Regelungen für Institute um. Neben konkretisierten 
Anforderungen an Kredite, die an Mitglieder der Geschäftsleitung und ihnen 
nahestehende Personen gewährt werden, wurden Leitlinien für den Verhaltens-
kodex in Bezug auf eine geschlechtsneutrale Vergütungspolitik neu aufgenom-

 
18  »EBA Guidelines on Internal Governance (GL 44)«, 27. September 2011. 
19  »EBA Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU«, 26. September 2017. 
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